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Allgemeine Vertrags- und Reisebedingungen 

1.  Vertragsgegenstand 

Die Utengule Coffee Lodge Ltd., P.O. Box 139, Mbeya / Tansania (nachfolgend „Rei-
severanstalter“ genannt) veranstaltet Reisen für Kunden. Vertragsgegenstand sind 
die Leistungen gemäss Reisebeschreibung. 

2. Vertragsabschluss 

2.1.  Mit seiner Anmeldung bietet der Kunde dem Reiseveranstalter den Abschluss eines 
Reisevertrages verbindlich an. Der Kunde kann sich schriftlich, telefonisch, mündlich 
oder in elektronischer Form anmelden. Der Kunde anerkennt die vorliegenden Ver-
trags- und Reisebedingungen als verbindlich. 

2.2.  Der Vertrag kommt mit der Annahme durch den Reiseveranstalter durch Zusendung 
einer Buchungsbestätigung zustande.  

2.3.  Nebenabreden und Änderungen des geschlossenen Reisevertrages bedürfen der 
schriftlichen Bestätigung des Reiseveranstalters. 

3.  Bezahlung 

3.1. Mit Eingang der Buchungsbestätigung durch den Reiseveranstalter wird eine Anzah-
lung von 20% des Reisepreises fällig. Die Anzahlung wird auf den Reisepreis ange-
rechnet. Der vollständige Reisepreis muss spätestens 30 Tage vor Abreise ohne 
nochmalige Zahlungsaufforderung beim Reiseveranstalter eingegangen sein. Zeitnah 
zur Reise erhält der Kunde die vollständigen Reiseunterlagen. 

3.2. Sollte der Reisepreis nicht zu den angegebenen Terminen bezahlt sein, so kann der 
Veranstalter vom Vertrag zurücktreten und die entsprechenden Rücktrittsgebühren 
verlangen. Bei kurzfristigen Anmeldungen innerhalb von 30 Tagen vor Reisebeginn 
wird der gesamte Reisepreis sofort fällig. 

4. Preisänderungen 

Preisänderungen werden insbesondere für die folgenden Fälle vorbehalten: 

- Anstieg der Beförderungskosten (z.B. Treibstoffzuschläge). 

- Neu eingeführte oder erhöhte staatliche Abgaben oder Gebühren (z.B. Flughafen-
taxen). 

- Wechselkursänderungen 

- Staatlich verfügte Preiserhöhungen (z.B. Mehrwertsteuer). 

Eine allfällige Preiserhöhung wird dem Kunden bis 30 Tage vor Abreise mitgeteilt. 
Sollte die Erhöhung 10% des ausgeschriebenen und bestätigten Preises übersteigen, 
ist der Kunde berechtigt, innert 5 Tagen vom Vertrag zurückzutreten. 

 

 



5.  Rücktritt durch den Kunden/Ersatzteilnehmer/Umbuchungen 

5.1. Falls der Kunde die Reise nicht antreten kann, muss er dies dem Reiseveranstalter  
unverzüglich mitteilen und bestätigen lassen. Der Reiseveranstalter ist berechtigt, fol-
gende Annullierungskosten zu erheben:  

- bis 30 Tage vor Reisebeginn 20 %  

- ab dem 29. - 22. Tag vor Reisebeginn 25 %  

- ab dem 21. - 15. Tag vor Reisebeginn 30 % 

- ab dem 14. - 7. Tag vor Reisebeginn 50 %  

- ab dem 6. - 3. Tag vor Reisebeginn 65 %  

- ab dem 2. Tag vor Reisebeginn 80 %  

- am Reisetag und bei Nichterscheinen 100 % 

Massgeblich für die Berechnung der Annullierungskosten ist der Eingang der Rück-
trittserklärung beim Reiseveranstalter. Der Reiseveranstalter behält sich vor, in Ab-
weichung von den aufgeführten Pauschalen eine höhere, konkrete Entschädigung zu 
fordern. 

5.2. Jeder angemeldete Kunde kann sich bis zum Reisebeginn durch einen Dritten erset-
zen lassen, der statt seiner in die Rechte und Pflichten aus dem Reisevertrag eintritt. 
Der Reiseveranstalter kann die Teilnahme des Dritten ablehnen, wenn dieser den 
besonderen Erfordernissen der Reise nicht genügt oder seiner Teilnahme gesetzliche 
Vorschriften oder behördliche Anordnungen entgegenstehen. Tritt ein Dritter in den 
Vertrag ein, so haften er und der Kunde dem Reiseveranstalter solidarisch für den 
Reisepreis und für die durch den Eintritt des Dritten entstehenden Mehrkosten.  

5.3. Wünscht der Kunde nach der Buchung der Reise Änderungen hinsichtlich des Reise-
termins, des Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft oder der Beförde-
rung (Umbuchung), können diese Änderungswünsche, sofern ihre Durchführung 
überhaupt möglich ist, nur nach Rücktritt vom Reisevertrag und gleichzeitiger Neu-
anmeldung durchgeführt werden. Dies gilt nicht bei Änderungswünschen, die nur ge-
ringe Kosten verursachen.  

5.4. Rücktritts-, Umbuchungs- und Änderungserklärungen sind schriftlich an den Reise-
veranstalter zu richten. 

6.  Annullierung durch den Reiseveranstalter 

6.1. Der Reiseveranstalter kann die Reise bis drei Wochen vor dem Reiseantritt annullie-
ren und vom Vertrag zurücktreten, wenn die festgelegte Mindestteilnehmerzahl von 
sieben Personen, auf die in dem Reiseprospekt und in der Reisebeschreibung für die 
entsprechende Reise hingewiesen wird, nicht erreicht wird. Der Veranstalter kann die 
Reise im Weiteren auch aufgrund höherer Gewalt annullieren.  

6.2. Der Reiseveranstalter ist verpflichtet, den Kunden unverzüglich über die Annullation 
der Reise zu informieren und den bezahlten Reisepreis zurückzuerstatten. Schaden-
ersatz wegen Nichterfüllung des Vertrages ist in den oben erwähnten Fällen nicht ge-
schuldet.  



7.  Nichterfüllung und nicht gehörige Erfüllung des Vertrages 

7.1. Werden die Reiseleistungen nicht vertragsgemäss erbracht, oder sind sie mit einem 
anderen erheblichen Mangel belastet, ist der Kunde berechtigt und verpflichtet, die-
sen Mangel beim Reiseveranstalter unverzüglich zu melden und Abhilfe zu verlangen 
(z.B. durch gleichwertige Ersatzleistung). Der Reiseveranstalter kann die Abhilfe ver-
weigern, wenn sie einen unverhältnismässig hohen Aufwand erfordert. 

7.2. Nur sofern vom Reiseveranstalter keine Abhilfe geleistet wurde, obwohl der Mangel 
angezeigt worden ist, kann der Kunde eine entsprechende Herabsetzung des Reise-
preises verlangen (Minderung). Ein Anspruch auf Minderung besteht jedoch nur dann, 
wenn der Kunde den Mangel während der Reise unverzüglich anzeigt und wenn er 
sich seine Beanstandung vom Reiseveranstalter schriftlich bestätigen lässt. Die örtli-
che Vertretungen, Leistungsträger, etc. des Reiseveranstalters sind nicht berechtigt, 
irgendwelche Schadenersatzforderungen anzuerkennen.  

8.  Haftung 

8.1. Der Reiseveranstalter haftet dem Kunden für die gehörige Erfüllung des Vertrages. 
Keine Haftung wird übernommen, wenn die Nichterfüllung oder die nicht gehörige Er-
füllung zurückzuführen ist auf: 

- Versäumnisse des Kunden 

- unvorhersehbare oder nicht abwendbare Versäumnisse Dritter, die an der Erbrin-
gung der vertraglich vereinbarten Leistungen nicht beteiligt sind; 

- höhere Gewalt oder auf ein Ereignis, welches der Reiseveranstalter trotz aller ge-
botenen Sorgfalt nicht vorhersehen oder abwenden konnte. 

8.2. Jegliche Haftung des Reiseveranstalters für Schäden ist auf den zweifachen Reise-
preis beschränkt. Diese Begrenzung gilt nicht für Personenschäden oder für Schä-
den, welche der Reiseveranstalter grobfahrlässig oder absichtlich verursacht hat. 
Diese Haftungshöchstsumme gilt jeweils je Kunde und Reise. 

8.3. Der Reiseveranstalter haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschä-
den im Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt 
werden (z.B. Ausflüge, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen), wenn 
diese Leistungen nicht im Reisepreis enthalten sind und in der Reisebeschreibung 
und der Buchungsbestätigung ausdrücklich und unter Angabe des vermittelten Ver-
tragspartners als Fremdleistungen so eindeutig gekennzeichnet werden, dass sie er-
kennbar nicht Bestandteil der Reiseleistungen des Reiseveranstalters sind. 

9.  Ausschluss von Ansprüchen / Verjährung 

9.1. Ansprüche wegen nicht vertragsgemässer Erbringung der Reise hat der Kunde inner-
halb eines Monats nach vertraglich vorgesehener Beendigung der Reise gegenüber 
dem Reiseveranstalter geltend zu machen. Nach Ablauf dieser Frist kann der Kunde 
Ansprüche nur geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der 
Frist gehindert worden ist. 



9.2. Ansprüche des Kunden wegen nicht vertragsgemässer Erbringung der Reise verjäh-
ren in einem Jahr. Die Verjährung beginnt mit dem Tage, an dem die Reise nach dem 
Vertrag enden sollte. Während Verhandlungen über den Anspruch oder die den An-
spruch begründenden Umstände zwischen dem Kunden und dem Reiseveranstalter, 
steht die Verjährung still, bis der Kunde oder der Reiseveranstalter die Fortsetzung 
der Verhandlungen verweigern. Die Verjährung tritt frühestens drei Monate nach dem 
Ablauf der Hemmung ein. 

10.  Pass-, Visa-, Zoll-, Devisen- und Gesundheitsvorschriften 

10.1. Der Reiseveranstalter informiert über die allgemeinen Bestimmungen von Pass-, Vi-
sa- und Gesundheitsvorschriften. Diese Informationen gelten für Schweizer Staatsan-
gehörige und Staatsangehörige eines Staates der europäischen Gemeinschaft, in 
dem die Reise angeboten wird. Dabei wird davon ausgegangen, dass keine Beson-
derheiten in der Person des Kunden und eventueller Mitreisender (z.B. Doppelstaats-
angehörigkeit, Staatenlosigkeit) vorliegen. Für Angehörige anderer Staaten gibt das 
zuständige Konsulat Auskunft.  

10.2. Für das Beschaffen und Mitführen der notwendigen Reisedokumente (inkl. allfälliger 
Visa etc.), eventuell erforderliche Impfungen sowie das Einhalten von Zoll- und Devi-
senvorschriften ist ausschliesslich der Kunde verantwortlich. Nachteile, die dem Kun-
den daraus erwachsen, dass diese Vorschriften nicht eingehalten werden, gehen zu 
seinen Lasten.  

10.3. Der Reiseveranstalter haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang der 
notwendigen Visa durch die jeweilige diplomatische Vertretung, auch wenn der Kunde 
den Reiseveranstalter mit der Besorgung beauftragt hat, es sei denn, der Reisever-
anstalter hat eigene Pflichten schuldhaft verletzt. 

11.  Informationspflichten über die Identität des ausführenden Luftfahrtunterneh-
mens („black list“) 

Für den Fall, dass die Reiseleistungen einen internationalen Flug beinhalten infor-
miert der Reiseveranstalter den Kunden bei der Buchung über die Identität der aus-
führenden Fluggesellschaft sowie sämtlicher im Rahmen der gebuchten Reise zu 
erbringenden Flugbeförderungsleistungen. Steht bei der Buchung die ausführende 
Fluggesellschaft noch nicht fest, so nennt der Reiseveranstalter dem Kunden die 
Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaften, die wahrscheinlich den Flug durchfüh-
ren wird bzw. werden. Sobald dem Reiseveranstalter bekannt ist, welche Fluggesell-
schaft den Flug durchführen wird, wird er den Kunden hiervon in Kenntnis setzen. 
Wechselt die zunächst genannte ausführende Fluggesellschaft, so wird der Reise-
veranstalter den Kunden über den Wechsel unverzüglich informieren. Die sogenann-
te „Black List“ ist u.a. auf folgender Internetseite abrufbar: 
http://ec.europa.eu/transport/air-ban/pdf/list_de.pdf 

12.  Versicherungen 

Eine Annullierungskostenversicherung ist obligatorisch. Eine Reisezwischenfallversi-
cherung zur Abdeckung von Mehrkosten des Rücktransportes, Krankheit, Unfall, Tod, 
kriegerische Ereignisse, Terrorismus, Unruhen, Naturkatastrophen, etc., sowie eine 



Versicherung für Spital- und ärztliche Behandlungskosten ist Sache des Kunden und 
wird empfohlen. Der Reiseveranstalter lehnt für solche Fälle jegliche Haftung ab.  

Sämtliche Reiseversicherungen liegen in der Verantwortung des Kunden. Der Ab-
schluss einer Annullierungskostenversicherung sowie einer Assistance (insbesondere 
Gepäck- Unfall- und Repatriierungsversicherung) ist obligatorisch 

13.  Gerichtsstand  

Als Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus dem Reisevertrag wird Zug 
(Schweiz) vereinbart.  

14.  Rechtswahl 

Auf das Vertragsverhältnis findet ausschliesslich Schweizerisches Recht Anwendung. 

15.  Datenschutz 

Alle personenbezogenen Daten, die der Kunde dem Reiseveranstalter zur Abwick-
lung der Reise zur Verfügung stellt, sind gemäss Datenschutzgesetz gegen miss-
bräuchliche Verwendung geschützt. 


